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Vollzug des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
hier: Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft Schuljahr 2026/2027
[bookmark: _Hlk196814566]Bezug:	a)	Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung
		vom 09. August 2018 (GVBl. LSA S. 244) zuletzt geändert 
		durch Gesetz vom 02.12.2025 (GVBl. LSA S. 819)
	b)	Verordnung über Schulen in freier Trägerschaft (SchifT-VO)
		vom 04. August 2015 (GVBl. LSA Nr. 18/2015), zuletzt geändert
		durch Verordnung vom 15. August 2022 (GVBl. 20/2022)

Sehr geehrte Damen und Herren,

da Sie für das Schuljahr 2026/2027 einen Finanzhilfeantrag stellen wollen, gebe ich Ihnen die nachfolgenden Hinweise.

Gemäß § 9 SchifT-VO ist der Antrag auf Finanzhilfe jeweils vor Beginn des Schuljahres durch den Schulträger einzureichen. Bitte richten Sie den Antrag auf Finanzhilfe schriftlich an das Landesschulamt, Dienstgebäude Magdeburg unter oben genannter Adresse mit den erforderlichen Unterlagen gemäß § 9 SchifT-VO.

Berücksichtigen Sie bitte, dass alle im vergangenen Schuljahr eingetretenen Schulträgeränderungen, wie z. B. Handels- oder Vereinsregistereintragungen, Vertretungsberechtigungen, Bankverbindungen, Inhaber von Funktionsstellen, mit der Antragstellung angezeigt werden. (Bei erstmaliger Antragstellung bitte alle genannten Unterlagen beifügen.) Dem Antrag sind weiterhin die Schulliste (Anlage 1), die Klassenlisten (Anlage 2) und die Drittmittelerklärung (Anlage 3) vom Schulträger unterschrieben beizufügen.

Die Formulare als Anlagen zum Antrag stehen im Internet zum Download zur Verfügung.
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/service/formulare-fuer-freie-schulen - c185288




Hinweise zu den Anlagen des Finanzhilfeantrages:
1.	Schulliste (Anlage 1)
	Die Finanzhilfe wird für jede Schule mit der Schulliste beantragt.	
In der Schulliste werden die einzelnen Klassen zusammengefasst. Für die Bemessung der monatlichen Abschlagszahlungen im Sinne von § 10 SchifT-VO ist die Schülerzahl maßgebend, die die Ersatzschule am ersten Unterrichtstag des Schuljahres 2026/2027 besuchen.
	In der Schulliste sind die Schülerinnen und Schüler entsprechend den Schulformen (gegliedert nach Jahrgangsstufen und Klassen) in die Spalte „08/24“ einzutragen. Schülerinnen und Schüler, für die ein anderweitiger öffentlicher Anspruch auf Finanzhilfe im Sinne von     § 18 Abs. 4 SchulG LSA besteht, sind nicht in der Schulliste aufzunehmen. Die Schulliste ist von den im Handels- oder Vereinsregister eingetragenen Vertretungsberechtigten des Schulträgers entsprechend der Geschäftsordnung / Satzung mit Schulstempel und Unterschrift zu bestätigen. 

2.	Klassenlisten (Anlage 2)
Mit den Klassenlisten erfolgt die monatliche Nachweisführung der Anwesenheit gemäß        § 9 SchifT-VO für die endgültige Festsetzung der Finanzhilfe am Ende des Schuljahres 2026/2027. Entsprechend den Vordrucken der Klassenlisten werden die Schülerinnen und Schüler nach Klassen erfasst und von den vertretungsberechtigten Personen unterzeichnet. 
	Bei Vollzeitunterricht sind die Teilnehmer mit einer „1“ einzutragen, die diese Schule mindestens 15 Kalendertage des jeweiligen Monats besucht haben. Bei Teilzeitunterricht müssen die Teilnehmer mindestens 50 v. H. der erteilten Unterrichtstage anwesend sein, um berücksichtigt zu werden. Für die Feststellung der Anwesenheit gilt ausschließlich der Tag der Anmeldung bzw. Abmeldung von der Schule (Ausnahme: unentschuldigtes Fehlen). Abgemeldete Teilnehmer sind mit „0“ einzutragen.
Teilnehmer, für die es einen anderweitigen Anspruch auf öffentliche Finanzhilfe im Sinne von   § 18 Abs. 4 des SchulG LSA gibt (z.B. Förderung vom Arbeitsamt bei berufsbildenden Ersatzschulen), werden am Ende der Klassenliste namentlich angefügt und in den Anwesenheitsmonaten mit einer „0“ eingetragen. Die Schulträger erhalten die Schülerlisten nach Bescheiderteilung über die Festsetzung der Abschlagshöhe der Finanzhilfe zur Fortschreibung zurück. Die Schülerlisten sind den zuständigen Referenten des Landesschulamtes gemäß § 9 Abs. 5 SchifT-VO zur Feststellung der gemäß § 10 Abs. 1 SchifT-VO vorgeschriebenen Anwesenheit auf Verlangen vorzulegen. Die Schülerlisten sind 5 Jahre nach Abschluss des Schuljahres aufzubewahren.

3.	Die Erklärung des Schulträgers
	Die Anlage 3 zum Antrag auf Finanzhilfe für das Schuljahr 2026/2027 ist von den vertretungsberechtigten Personen zu unterzeichnen.
	Die Inhaber der Funktionsstellen sind im Antrag jährlich namentlich zu benennen. 

4.	Formular „Jahresabschluss“
	Gemäß § 11 Abs. 2 SchifT-VO hat der Schulträger jährlich bis zum 15. Juli für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschlussbericht einzureichen und den Nachweis der Verwendung der Finanzhilfe unter Einsatz dieses Formulars zu führen. Das Formular ist für jede Schule des Trägers gesondert auszufüllen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Menke
Ausführliche Informationen zum Datenschutz im Landesschulamt  finden Sie hier: 
https://sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/ds-lscha.pdfLHK Sachsen-Anhalt
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